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Rechtssatz 

Auch der indizielle Beweis ist Vollbeweis. Er besitzt insoweit einen logischen Aufbau, als Folgerungen auf das 
zu beweisende Tatbestandsmerkmal mit Hilfe von Erfahrungstatsachen gezogen werden. Der Indizienbeweis 
erfordert damit zum einen Indizien (sogenannte Hilfstatsachen), zum anderen allgemeine Erfahrungssätze und 
schließlich Denkgesetze und logische Operationen, um auf das Vorhandensein der Haupttatsache folgern zu 
können. Der Grundsatz freier Beweiswürdigung schließt es daher nicht aus, Geschehensabläufen, die nach der 
Lebenserfahrung typisch sind, Gewicht beizumessen. 


